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Wir sind optimal aufgestellt, um  
Sie bei allen arbeitsrechtlichen 
Fragen, auf die COVID-19 Auswir-
kungen hat, zu unterstützen. Dabei 
wenden wir alle Lösungen an, die 
das Schweizer Arbeitsrecht zu bieten 
hat, und berücksichtigen auch die 
neuesten Anweisungen und Empfeh-
lungen des Schweizer Bundesrates.

Coronavirus:  
PwC steht Ihnen  
bei arbeitsrechtlichen  
Fragen zur Seite

COVID-19 hat erhebliche Auswirkungen auf die etablierten Beschäftigungsprozesse und 
-abläufe. Es ist für Arbeitgeber eine grosse Herausforderung, sich schnell auf diese ausser-
gewöhnliche Situation einzustellen – zum Wohle des Unternehmens und der Belegschaft.

Arbeitszeit
Wir begleiten Sie bei den rechtlichen  
Anforderungen zur Arbeitszeit,  
wie etwa:

• Arbeitszeitflexibilität

• Leistung von Überstunden

• Vergütung von Überstunden

• Ferien

Arbeitsort
Wir geben klare Empfehlungen zu  
Ihren Fragen bezüglich des Arbeits- 
ortes, z.B.

• Homeoffice

• Arbeit mittels Fernzugriff

• Social Distancing bei der Arbeit

• Quarantäne

Ihre Experten

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie 
schnell, einfach und professionell. 
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Kurzarbeit
Wir verfügen über umfassende Erfahrung 
bei der Begleitung von Kurzarbeitsverfah-
ren, insbesondere:

• Beratung zu Leistungsansprüchen

• Unterstützung bei der Beantragung bei 
den Kantonalbehörden

Verordnungen des Schweizer  
Bundesrates zu COVID-19

Wir haben die jüngsten Verordnungen des 
Schweizer Bundesrates zu Massnahmen 
zur Bekämpfung des Coronavirus geprüft 
und können die beschäftigungsrelevanten 
Folgen erläutern:

• Mitarbeitende, die zu den Risiko- 
gruppen gehören

• Schutzmassnahmen

• Lohnfortzahlung


